6. DEZEMBER 2012 - Königlicher Erlass über die in Artikel 18 des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer und in Artikel 19 des Gesetzes vom 9. Juli 1984 über die Durchfuhr von Abfällen erwähnten administrativen Geldbußen


(Belgisches Staatsblatt vom 18. November 2024)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


6. DEZEMBER 2012 - Königlicher Erlass über die in Artikel 18 des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer und in Artikel 19 des Gesetzes vom 9. Juli 1984 über die Durchfuhr von Abfällen erwähnten administrativen Geldbußen


			ALBERT II., König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 9. Juli 1984 über die Durchfuhr von Abfällen, des Artikels 19 § 3, eingefügt durch das Gesetz vom 12. Mai 2011;

	Aufgrund des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer, des Artikels 18 § 9;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 18. Dezember 2003 über die in Artikel 18 des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit erwähnten administrativen Geldbußen;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 10. Juli 2012;

	Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 18. Juli 2012;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 52.001/3 des Staatsrates vom 25. September 2012, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 1 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag der Ministerin der Volksgesundheit und des Staatssekretärs für Umwelt und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


	Artikel 1 - Durch vorliegenden Erlass werden die Verfahrensregeln festgelegt, die auf administrative Geldbußen Anwendung finden, erwähnt in:

	1. Artikel 18 des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer, abgeändert durch die Gesetze vom 28. März 2003, 22. Dezember 2003 und 10. September 2009,

	2. Artikel 19 des Gesetzes vom 9. Juli 1984 über die Durchfuhr von Abfällen, eingefügt durch das Gesetz vom 12. Mai 2011.


	Art. 2 - Der leitende Beamte des Juristischen und Streitsachendienstes des Föderalen Öffentlichen Dienstes Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt wird als zuständiger Beamter bestimmt, um Handlungen vorzunehmen und Entscheidungen hinsichtlich der administrativen Geldbußen zu treffen, die in den in Artikel 1 erwähnten Gesetzen erwähnt sind. Falls er verhindert ist, wird der Beamte, der ihn ersetzt, als zuständiger Beamter bestimmt.


KAPITEL 2 - Verfahrensregeln im Fall der Anwendung von Artikel 18 § 2 Buchstabe a) des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 und von Artikel 19 § 2 Buchstabe a) des Gesetzes vom 9. Juli 1984


	Art. 3 - § 1 - Der in Artikel 2 erwähnte Beamte notifiziert dem Betreffenden per Einschreibebrief seine Absicht, eine administrative Geldbuße vorzuschlagen. In diesem Brief fordert er den Betreffenden auf, seine Verteidigungsmittel binnen einer Frist von dreißig Kalendertagen ab dem Datum der Zustellung des Einschreibebriefs am Wohnsitz des Betreffenden per Einschreiben an der im Einschreibebrief angegebenen Adresse einzureichen.
	
	Enthält die infolge des Verstoßes angelegte Verwaltungsakte andere Schriftstücke als das Protokoll und die etwaige Notifizierung des Prokurators des Königs, wird in dem in Absatz 1 erwähnten Brief zudem erwähnt, dass der Betreffende die Akte vor Ort einsehen kann.

	§ 2 - Nach Prüfung der Verteidigungsmittel und gegebenenfalls nach Anhörung des Betreffenden trifft der in Artikel 2 erwähnte Beamte eine mit Gründen versehene Entscheidung. Dem protokollierenden Beamten und dem Prokurator des Königs wird eine Kopie dieser Entscheidung zugesandt.

	§ 3 - Der Betreffende hat das Recht, einen Antrag auf Anhörung zu stellen.

	§ 4 - Die in § 2 erwähnte Entscheidung wird dem Betreffenden binnen einer Frist von neunzig Kalendertagen ab dem Datum der Versendung des in § 1 Absatz 1 erwähnten Briefs zusammen mit einer Aufforderung zur Zahlung der administrativen Geldbuße per Einschreibebrief mitgeteilt. Im Fall einer Anhörung des Betreffenden wird diese Frist um dreißig Kalendertage verlängert.

	Die Zahlung der administrativen Geldbuße erfolgt binnen sechzig Kalendertagen nach dem Datum, an dem die in § 2 erwähnte Entscheidung durch einen am Wohnsitz des Betreffenden zugestellten Einschreibebrief notifiziert worden ist.




KAPITEL 3 - Verfahrensregeln im Fall der Anwendung von Artikel 18 § 2 Buchstabe b) des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 und von Artikel 19 § 2 Buchstabe b) des Gesetzes vom 9. Juli 1984


	Art. 4 - § 1 - Das Protokoll zur Feststellung der Verstöße, die in Artikel 18 § 2 Buchstabe b) des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer, abgeändert durch das Gesetz vom 10. September 2009, und in Artikel 19 § 2 Buchstabe b) des Gesetzes vom 9. Juli 1984 über die Durchfuhr von Abfällen, eingefügt durch das Gesetz vom 12. Mai 2011, erwähnt sind, wird binnen dreißig Kalendertagen ab seinem Datum an den in Artikel 2 erwähnten Beamten übermittelt.

	§ 2 - Ein Vorschlag zur Zahlung einer administrativen Geldbuße, dem ein Einzahlungs- oder Überweisungsformular beigefügt ist, wird dem Urheber der in § 1 erwähnten Verstöße binnen neunzig Kalendertagen ab dem Datum des Protokolls per Einschreibebrief zugesandt.

	§ 3 - Die Zahlung der administrativen Geldbuße erfolgt binnen sechzig Kalendertagen ab dem Datum, an dem der in § 2 erwähnte Zahlungsvorschlag per Einschreibebrief am Wohnsitz des Betreffenden zugestellt worden ist.


KAPITEL 4 - Aufhebungs- und Schlussbestimmungen


[bookmark: _Hlk184722446]	Art. 5 - Der Königliche Erlass vom 18. Dezember 2003 über die in Artikel 18 des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit erwähnten administrativen Geldbußen wird aufgehoben.


	Art. 6 - Die für Volksgesundheit beziehungsweise Umwelt zuständigen Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 6. Dezember 2012


ALBERT

Von Königs wegen:

Die Vizepremierministerin und Ministerin des Innern
J. MILQUET

Die Vizepremierministerin und Ministerin der Sozialen Angelegenheiten und der Volksgesundheit
L. ONKELINX

Der Staatssekretär für Umwelt
M. WATHELET

